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Landwirtschaftsamt

Leiterin 

Landwirtschaftsamt

(seit 2018)

Rahel Mettler

50%

Stv. Leiterin, 

Vollzug Direktzahlungen 

(seit März 2024)

Edith Meier

100%

LQB, 

Nährstoffbilanz

(seit 2016)

Jasmin Mazenauer

40%

Bruno Schürpf

20%

Vernetzung, QII, 

REB, Nährstoffbilanz, 

Gewässerschutz

(seit 2021)

Landwirtschaftliche 
Betriebsberatung

(seit November 2024)

Emil Inauen

90% 

Carmen Näf

80%

Fachstelle Natur- und 
Landschaftsschutz

(Seit 2023)

Sepp Neff

Landwirtschaftliche 
Betriebsberatung



Landwirtschaftliche 

Inspektionsdienst Appenzell LIA

Amt für Umwelt
Gewässerschutz in der 

Landwirtschaft
Kantonstierarzt 
beider Appenzell

Röbi Gantenbein Desirée KlegerQuaile Sascha

Sekretariat

(Pension ab April 2025)

Maria Fässler

50%

Sekretariat

(seit 2021)

Anita Ianuen

100%

Bautechnischer Berater

(seit 2020)

Christoph Gämperle



Themen

■ Agrarpolitik (Sozialversicherungsschutz, Strukturverbesserungsverordnung, Bodenrecht)

■ Fokuskontrollen 2025

■ Selbstdeklaration Tierbestände Schweine/Geflügel

■ PFAS

 kurze Pause (10min)

■ Übersicht Tierseuchen (BVD, Blauzungenkrankheit)

■ Transportfähigkeit Rindvieh

■ Cyber-Sicherheit

■ Problempflanzen

■ Diverses (Herdenschutz, Weiterbildungsprogramm,…)
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Soziale Absicherung für EhepartnerInnen 

und eingetragene PartnerInnen 

(Sozialversicherungsschutz)
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Ab 1.1.2027 ist die soziale Absicherung für Ehepartner und -innen 

und eingetragene Partner und Partnerinnen für DZ-Betriebe 

obligatorisch mit einigen Ausnahmen. 

■Deckung des Verdienstausfalls bei Arbeitsunfähigkeit (Krankheit 

und Unfall) 

➢ mind. Fr. 100.- ab 61. Tag (Wartefrist max. 60 Tage)

■Vorsorge Risiko Invalidität und Tod (Krankheit und Unfall)

➢  Jahresrente mind. Fr. 24’000          oder

➢  Kapital mind. Fr. 300’000                oder

➢  Kombination von Rente und Kapital

➢  Keine Sparpflicht

Die beiden Elemente dieses Versicherungsschutzes gehören 

zum Risikoschutz des landw. Betriebs und der landw. Tätigkeit.



■Bedingungen für eine Versicherungspflicht:

➢ Verheiratete Ehegatten oder eingetragene PartnerInnen

➢ Alter < 65 Jahre

➢ Kein eigenes Einkommen oder eigenes Einkommen < Eintrittsschwelle BVG 

(Fr. 22’680 im 2025)

➢ Regelmässige, beträchtliche Arbeit auf Betrieb: Zweitverdienerabzug bei den 

Steuern

■Inkrafttreten:

➢ 1.1.2027; Betroffene, die am 01.01.2027 das 55. Altersjahr vollendet haben, 

sind von dieser Pflicht befreit

■Wahrscheinlich Selbstdeklaration bei der Strukturdatenerhebung. Die Art der 

Kontrolle der sozialen Absicherung ist noch nicht definiert.



■Ausnahmen:

➢ Eigenes Einkommen > Eintrittsschwelle BVG (2025 Fr. 22’680.-)

➢ Kein Zweitverdienerabzug bei den Steuern

➢ Jährliches Einkommen des Betriebs < Fr. 12’000

➢ Vorbehalt oder Ausschluss durch die Versicherung (Gesundheitstest)

■Sanktion:

➢ 10% der DZ, mind. Fr. 500.- max. Fr. 2000.- pro Jahr

➢ 1. Wiederholungsfall: das Doppelte (%, min. und max.)

➢ 2. Wiederholungsfall: das Vierfache (%, min. und max.)

Für Beratungen am besten mit dem persönlichen 

Versicherungsberater Kontakt aufnehmen.



Strukturverbesserungsverordnung SVV
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5. Kapitel: Zusätzliche Strukturverbesserungsmassnahmen

1. Abschnitt: Massnahmen und Voraussetzungen

Art. 40 Einzelbetriebliche Massnahmen (IK)

…2

b. den Erwerb von landwirtschaftlichen Nutzflächen auf dem freien Markt zur 

Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe und Grundstücke

■ Freier Markt = nicht in Familie gerader Blutlinie

■ Kauf Land Unterstützung max. 50 % IK

Abs. 2 Bst. b: Die Förderung des Erwerbs von landwirtschaftlichen Nutzflächen durch 

bestehende Betriebe ist nur innerhalb des ortsüblichen Bewirtschaftungsbereichs (Art. 

63 Abs. 1 Bst. d BGBB) zulässig. Die Distanz darf die Regelung nach Artikel 34 Absatz 

4 (Fahrdistanz 15 km) nicht überschreiten.



IK für Wohnhaus

Betriebsleiterwohnhaus 

neu Fr. 200’000.- (max 50% der Kosten)

Alt 

Fr: 160’000 Betreibsleiterwohnhaus

(Fr. 120’000 Stöckli)

Fr. 200’000 Wohnhaus mit Betriebsleiterwohnung und Stöckliwohnung 





Vernehmlassung Teilrevision

Bodenrecht (BGBB)

Zeitplan:

■ Vernehmlassung bis 10.01.2025

■ Botschaft (Entwurf) bis Ende 2025

■ Umsetzung??
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Stärkung Position Ehegatte 

• Vorkaufsrecht des Ehegatten zum landwirtschaftlichen Ertragswert, 

falls Selbstbewirtschafter oder Selbstbewirtschafterin:

• Vorkaufsrecht der selbstbewirtschaftenden Nachkommen geht 

vor, (jenes der Geschwister nach)

• Vorkaufsfall wird durch Eigentümer willentlich ausgelöst

• Selbstbewirtschaftung: Wille und Fähigkeit nachgewiesen

• Ausübung Vorkaufsrecht innerhalb 3 Monate nachgewiesen



Stärkung Ehegatte – weiteres 

• Anrechnungswert = Ertragswert plus Erhöhungen bei grösseren 

Investitionen in den letzten 10 Jahren: Abschreibungsdauer neu: 10 

Jahre für Einrichtungen, 20 Jahre für Gebäude und 25 Jahre für 

Grundstücke (bisher einheitlich auf 10 Jahre abgeschrieben)

• Hofübernahme kann teurer werden

• Gerichtlich festgelegte oder bestätigte Forderungen aus der 

Ehescheidung können auch über der Belastungsgrenze ohne 

Bewilligung mit einem Grundpfand gesichert werden.



Stärkung Unternehmertum 

• Zuschlag zum landwirtschaftlichen Ertragswert von 35 % wird auf   

50 % für die Belastungsgrenze erhöht.

• Pächter könnten neu (mit dem Einverständnis der Eigentümerin oder 

des Eigentümers) ein Baurecht auch auf gepachteten Grundstücken 

errichten.

• Grössere Betriebe mit mehreren Betriebszentren könne in real geteilt 

werden, wenn damit 2 oder mehr landwirtschaftliche Gewerbe nach 

Art. 7 BGBB entstehen und keine zusätzlichen Bauten errichtet 

werden müssen.



Fokus Kontrollen 2025

■ Pufferstreifen

■ Weidebeitrag

■ Vernetzung 
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Pufferstreifen

19

Merkblatt  «Pufferstreifen - richtig messen und bewirtschaften»

Auf der Homepage unter Umweltgerechtes Düngen



Weidebeitrag

■ Weidebeitrag wird anstelle von RAUS angemeldet

■ vom 1. Mai bis zum 31. Oktober: an mindestens 26 Tagen pro 

Monat auf einer Weide

■ vom 1. November bis zum 30. April an mindestens 22 Tagen pro 

Monat auf einer Auslauffläche oder einer Weide. 

→ im RAUS sind es nur 13 Tage

■ Weidefläche für Rinder 4 Aren / GVE 

■ mindestens 70 Prozent des Tagesbedarfs an Trockensubstanz 

durch Weidefutter

■ Alle Tierkategorie der gleichen Gattung müssen die RAUS-

Anforderungen erfüllen
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Dokumentation Betriebsplan
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Vernetzung

Wiesen

■ Schnitt mit Messerbalken, Schnittgut abführen.

■ Kein Einsatz von Mähaufbereitern / Mulchgerät.

■  Mosaiknutzung: 5-10% ungemähte Flächen bei jedem Schnitt, 

immer an anderem Ort.

Weiden

■ Mind. 5% der Fläche weisen wertvolle Kleinstrukturen (Stein-, 

Asthaufen, Hecken, Gebüschgruppen, Altgrassäume) auf.

→ Wieder einmal einen Blick in den Leitfaden des kantonale 

Vernetzungskonzepts zu werfen könnte sich lohnen 

→Unter Biodiversität zu finden
23



Durchschnittsbestände Schweine / Geflügel

■ Bei der Schweinemast besteht eine Vollbelegung bei mindestens 

3 Umtrieben oder wenn alle Tierplätze mindestens 320 Tage im 

Jahr belegt sind.

■ Bei der Legehennenhaltung gilt als Vollbelegung, wenn alle 

Legehennenplätze mindestens 330 Tage im Jahr belegt sind.

■ Der Durchschnittsbestand nach Zuwachs ab der Import-/Exportbilanz 

kann für die Deklaration nicht berücksichtigt werden. 

(nicht gleiche Periode → ≠ Kalenderjahr)

Deklarierter Durschnittsbestand, darf Stallplätze nicht überschreiten!!
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Arbeitsteilige Ferkelproduktion (AFP):

■ Wenn vom Vollbestand abgewichen wird, muss der Durchschnitt bei 

den säugenden und Galtsauen berechnet werden 

→ Das Landwirtschaftsamt hilft gerne dabei
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Beispiele Berechnung Durchschnittsbestand

▪ 100 Stallplätze, 2 Umtriebe pro Jahr à 80 Mastschweine

 → 160 Mastschweine / 3 Umtriebe = 53 Schweine 

▪ 100 Stallplätze, 350 verkaufte Mastschweine

→ (350 / 3 = 116 Schweine) Durchschnittsbestand 100 Schweine, 

da Stallplatz nicht überschritten werden darf! 

▪ Betrieb mit 40 Zuchtsauen:

▪ Ferkel abgesetzt = 40 x 2.7 = 108 Ferkel

▪ Säugende Sauen (26%) = 40 x 0.26 = 10 säugende Sauen

▪ Galtsauen (74%) = 40 x 0.74 = 30 Galtsauen
26



Kontinuierliches Verfahren

■ Neu: Excel auf der 

Homepage verfügbar als 

Berechnungshilfe 

→ Das Landwirtschaftsamt 

hilft euch gerne bei der 

Berechnung
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Wird ein Tierbestand im Beitragsjahr bis zum 1. Mai wesentlich 

verändert (gegenüber dem Vorjahr), ist dies zu melden. Eine 

wesentliche Veränderung liegt vor, wenn der Bestand innerhalb einer 

Tiergattung neu aufgenommen, aufgegeben oder um mehr als 50 

Prozent (in GVE) erhöht oder reduziert wird. 

→ Wenn mit der Schweinemast oder Geflügelhaltung aufgehört 

wird muss dies zwingend beim Landwirtschaftsamt gemeldet 

werden!

→ Wenn neu begonnen wird beim Landwirtschaftsamt melden, um 

Beiträge (BTS/RAUS) zu bekommen
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Was sind PFAS?

29. Januar 2025

Seite 30

Landw. Zentrum SG

Per- und polyfluorierte 
Alkylverbindungen





Potenzielle Quellen von PFAS



Toxikologie: Effekte auf menschl. Gesundheit

29. Januar 2025 Seite 33



Wie lange bleibt PFAS im Körper?

■ Die beiden wichtigsten PFAS haben eine Halbwertszeit von drei bis 

fünf Jahren.

■ Bis sie vollständig ausgeschieden sind, dauert es etwa zehn bis 

fünfzehn Jahre

■ Bei Milchkühen schneller als bei Mastrindern



PFAS in Pflanzen

29. Januar 2025 Seite 35



PFAS in Pflanzen: Vorgehen in Deutschland

29. Januar 2025 Seite 36

Hauptproblem PFOA



Arbeitgruppe PFAS Appenzell I.Rh.

Leitung: Landeshauptmann, Stefan Müller

Einsitze: 

Amt für Umwelt, Gesundheitsamt, Landwirtschaftsamt, Veterinäramt, 

Interkantonales Labor und Kommunikationsstelle

Auf dieser Seite veröffentlicht der Kanton Appenzell I.Rh. die aktuellen 

Entwicklungen rund um das Thema PFAS: https://www.ai.ch/pfas

https://www.ai.ch/pfas


• Öffentliche Wasserversorgung keine (zu hohe) Belastung

• Über Private Quellen weiss man noch nichts

• Milchuntersuchungen Sammelstellen Herbst 2024

• PFAS überall drin, Konzentrationen unterschiedlich

• Höheren Werten wird nachgegangen → Betroffene werden 

kontaktiert

• keine flächendeckenden Bodenproben / Quellwasserproben

• Strategie im Gleichschritt mit AR angestrebt
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Tierseuchen

■BVD

■Blauzungenkrankheit

39



BVD

■ «Letzte Meile der BVD-Ausrottung»

■ 1. Stand der Ausrottung

■ 2. Änderungen ab 1. November 2024 (BVD-Ampel)
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Rückblick: Volluntersuchung 2008 – 2012

BVD-Ausrottungsprogramm

In mehreren Phasen

Tests vor Sömmerung

2008 

Initialphase 

Okt. – Dez. 2008

Kälberphase

Jan- Sept. 2009

Überwachungsphase

Okt. 2009 – Dez. 2012

Prinzip: Gezieltes Aufspüren und 

Eliminieren von PI-Tieren



Rückblick: Überwachung seit 2012

Milchliefernde Betriebe

serologische 

Tankmilchuntersuchungen (2x 

pro Jahr)

Nicht-milchliefernde Betriebe 

serologische Untersuchung von 

Blutproben einer Gruppen von 

Rindern (1x pro Jahr)

Spezialbetriebe

virologische Untersuchung der 

neugeborenen Kälber 

(Kälbertesten, fortlaufend)

186
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44
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34

5

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

A
n
z
a
h
l 
S

e
u
c
h
e
n
m

e
ld

u
n
g
e
n

Jahr

BVD-Seuchenmeldungen pro Jahr

Ausbruch 

Westschweiz 

Ausbruch

Ostschweiz 



Aktuelle BVD-Situation



«Die letzte Meile der BVD-Ausrottung»

Der Fokus in der "letzten Meile der BVD-Ausrottung" liegt 

auf folgenden zwei Punkten: 

1. Nachhaltige Sanierung der Seuchenbetriebe

 → Verstärken der Bekämpfungsmassnahmen im BVD-

Seuchenfall

2. Blockieren der Viruszirkulation

→ Strengere Definition von "BVD-freier Betrieb", inkl. 

Massnahmen Tierverkehr



Neuer Status «BVD-frei»

Kriterium 2: 
Negative BVD- 

Überwachung

Kriterium 1: 
Kein PI-Tier seit 

18 Monaten UND 

keine BVD-

gesperrte Tiere im 

Bestand

UND UND

Kriterium 3: 
kontrollierter 

Tierverkehr 

(12 Monate)

Rinder aus BVD-freien 

Betrieb oder mind. 1x auf 

BVD untersucht.

Um den neuen Status "BVD-frei" ab dem 01.11.2026 zu erhalten, 

müssen Tierhaltungen folgende 3 Kriterien erfüllen: 



BVD-Ampel (BVD-Risiko auf TVD)

BVD-Risiko hoch
Kriterium 1 nicht erfüllt (Betrieb)

BVD-Risiko mittel
Kriterium 1 erfüllt (Betrieb)

Kriterium 2 nicht erfüllt (Überwachung)

BVD-Risiko 

vernachlässigbar

Kriterien 1 und 2 erfüllt



BVD-Ampel (Stand September 2024)



Letzte Meile der BVD-Ausrottung: Übersicht

2024 2025 2026 2027

BVD-Status: gesperrt / nicht gesperrt / Einzeltiere gesperrt

Standardpräsentation BVD 2024 • BLV 48

Übergangsphase

1 2+ =
grün

Beginn der 

Übergangsphase:

01.11.2024

BVD Risiko hoch      / mittel      / vernachlässigbar

Die BVD-Ampel

48

TVK-Einschränkungen für 

nicht BVD-freie Betriebe

Neuer BVD-Status: 

BVD-frei / nicht BVD-frei

1 2 3+ +Kriterien: = BVD-

frei

Einführung des neuen 

BVD-Status 01.11.2026

Kriterien:



Betriebe ohne BVD-Risikobeurteilung

Standardpräsentation BVD 2024 • BLV

■ Für Tierhaltungen mit einem BVD-Status, die aber nicht im nationalen 

BVD-Überwachungsprogramm sind, wird kein BVD-Risiko 

berechnet. Sie haben eine graue BVD-Ampel (BVD-Risiko nicht 

beurteilt). 

■ Zu solchen Tierhaltungen gehören:

■ Sömmerungen

■ Ausstellungen

■ Märkte und Viehauktionen

■ Tierkliniken
Eine Rücknahme von Tieren aus Betrieben mit grauer BVD-Ampel hat keinen 

Einfluss auf den neuen BVD-Status der eigenen Tierhaltung ab 01.11.2026 

BVD-Risiko nicht beurteilt



50

Regelungen Tierverkehr nach Inkrafttreten des neuen Status «BVD-frei» 

(ab 01.11.2026)

Standardpräsentation BVD 2024 • BLV

Aus Betrieben, die nicht amtlich anerkannt BVD-frei sind, 

dürfen keine Tiere (auch nicht BVD-Virus negativ getestete 

Tiere) auf Gemeinschaftsweiden und gemeinsame 

Sömmerungen verbracht werden. 

Dasselbe gilt für das Verbringen in Aufzuchtbetriebe mit 

Tieren aus mehr als einer Tierhaltung.

Bereits heute gilt, dass nur Tiere aus amtlich anerkannt 

BVD-freien Betrieben aufgeführt werden dürfen.

Ab 2025 gilt es auch für Schlachtviehmärkte

Gemeinschaftsweiden,

Gemeinsame 

Sömmerung,

Aufzuchtbetriebe:

Viehmärkte

Ausstellungen:

Abgabeverbot: 

Ausnahmen:

Aus nicht amtlich anerkannt BVD-freien Tierhaltungen dürfen 

keine Tiere verstellt werden

• Tiere mit gültigem, virologisch negativem BVD Test

• Direkter Weg zur Schlachtung 



Zeitplan Proviande

Schlachtviehmärkte: 

Ab 1. April 2025 nur Tiere 

mit grüner Ampel 



Zusammenfassung: Zeitplan



Blauzungenkrankheit

53Blauzungenkrankheit2025

➢Empfängliche Arten:

− Alle Wiederkäuer und 

Kameliden

− Aber vor allem Schafe und 

Rinder erkranken

− Bei Ziegen meist milde 

Symptome

➢meldepflichtige Tierseuche



Blauzungenkrankheit  

54Blauzungenkrankheit2025

Photo: UCLA

➢Viruserkrankung

− Orbivirus, 24 Serotypen

− In CH bisher nur BTV-8, 

seit August 2024 auch BTV-3

− keine direkte Ansteckung von Tier zu Tier

− keine Gefahr für Menschen



Blauzungenkrankheit  

55Blauzungenkrankheit2025

Foto: BLV

➢Übertragung durch Gnitzen 

(kleine Mücken, nur 1-3 mm)

− bei Blutmalzeit

− erste Krankheitsanzeichen ca. 1 Woche nach 

Ansteckung

− Mücken v. a. bei Temperaturen > 12°C aktiv

− «vektorfreie» Zeit vom 1. Dezember bis 31. März

− Überwinterung des Virus noch nicht restlos geklärt

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/BitingMidge.jpg


BTV-3

56Blauzungenkrankheit

2008➢Schafe:

− deutlich schwererer Krankheits-

verlauf als bei BTV-8

− zum Teil hohe Todesrate 

(bis 50% Verluste)

− neuartige Symptome

− Nur langsame Erholung

➢Ziegen:

− meist mildere Symptome

− schwere Verläufe aber möglich 



Lage seit September 2024 (4 Monate!)



Lage im Appenzellerland
AR AI

Rinderbetriebe 19 6

Schafbetriebe 16 5

total 35 11

Entschädigung

Rinder 3 2

Schafe 8 5

Hinweise

• Es wurden nur gemeldete Fälle registriert. Die genaue Anzahl an Blauzungenfällen ist 

unbekannt. Es haben keine Bestandesuntersuchungen stattgefunden. Hohe Dunkelziffer 

vermutet.

• Entschädigt wurden nur Tiere, für welche beim Veterinäramt ein Gesuch um Entschädigung 

eingegangen ist (Dunkelziffer vermutet).



Verdacht auf Blauzungenkrankheit:

Was ist zu tun?

59Blauzungenkrankheit2025

➢Meldung an 

Bestandestierarzt /-tierärztin 

(BTA)

➢BTA klärt Verdacht ab 

(Blutproben)

➢Kantonstierarzt ordnet 

weitere Massnahmen an 

(Details für 2025 noch offen)



Wie geht es 2025 weiter?

• Es ist mit noch schwereren klinischen Symptomen zu 

rechnen (Erfahrungen aus Norddeutschland und NL). 

• Häufig Einzeltiere betroffen. Selten ganze Bestände.

• Krankheitssymptome sehr unterschiedliche:

Drastische Leistungseinbussen Erholung nach 

Infektion nur sehr zögerlich (Erfahrungsberichte aus 

Deutschland).

▪ BLV, Kantone und Branche prüfen verhältnismässige 

Massnahmen für das nächste Jahr.



Was tun?

• Ziel: seine Tiere bestmöglichst vor einer Infektion schützen.

• Dringende Impfempfehlung von Veterinäramt, BLV, Gesellschaft 

Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte:

• freiwillige Impfung

• Bei Interesse sich an Bestandestierarzt / -tierärztin wenden

• Schutz vor Mücke (schützt nicht zuverlässig)



Prävention: Zusätzliche Massnahmen

62Blauzungenkrankheit2025

➢Massnahmen zur Reduktion des 

Mückenbefalls umsetzen

− Repellentien (pour-on)

− Aufstallen

− Kein Weidegang in Abendstunden

− Trockenlegen von Brutplätzen



Was tun?

• Tierverkehr auf ein Minimum reduzieren

■ 

• Sömmerung / Entscheid Alpmeister!

• Gemietete Stiere / mit Sperma 

Übertragung möglich!



Kosten Impfung

• 10 Mio Franken für Beschaffung 

Impfstoff vom Bundesparlament bewilligt

• Wie Entschädigung erfolgt noch nicht 

festgelegt (Impfstoff oder Beteiligung an 

Impfung)



Tiertransporte / Schlachviehmarkt



Abstufung Lahmheitsgrade / Einfluss auf 

die Transportfähigkeit

Transport ohne 

Einschränkung



Abstufung Lahmheitsgrade / Einfluss auf 

die Transportfähigkeit

• Kein Handel auf Viehmarkt

• Transport in separatem Abteil

• Kurze Transportwege und direkt in Schlachthof



Abstufung Lahmheitsgrade / Einfluss auf 

die Transportfähigkeit

• Tierärztliches Zeugnis

• Kein Handel auf Viehmarkt

• Transport in separatem Abteil

• Kurze Transportwege und direkt in Schlachthof



Abstufung Lahmheitsgrade / Einfluss auf 

die Transportfähigkeit

Nicht transportfähig: Schlachtung vor Ort



■ Schlachtung rote Kategorie / zeitlich wählbar:

 Beurteilung durch Fleischkontrolleur am lebenden Tier (mit 

Tierarzt besprechen) / Schlachtung auf Betrieb

■ Notschlachtung; Schlachtung muss unmittelbar erfolgen

 Mit ärztlichem Zeugnis / Notschlachtung auf Betrieb und dann 

Schlachthof



Schlachtviehbeurteilung / neue Kategorien



Schlachtviehbeurteilung / neue Kategorien



Schlachtviehbeurteilung / Anpassung 

Abzüge

• Jungvieh unter 190kg bis <150kg / Abzug Fr. 0.20-0.60  LG

• Kühe unter 450kg / Abzug Fr. 0.05-0.50 LG alle Kategorien 

• Rind: ab 1. Jan 25 / Konventionelle Tiere Abzug Fr. 1.20 LG

• Schaf: ab 1. Juli 25 / Konventionelle Tiere Abzug Fr. 0.30 LG



Cybersicherheit





Bedrohungen, Risiken und Folgen in der 

Landwirtschaft

• Hacking von Maschinen und 

Geräten

• Datenmanipulation und 

Diebstahl

• Ransomware-Angriffe

• Sabotage durch 

Fehlfunktionen

• Finanzielle Verluste

• Schaden an der Marke und 

dem Vertrauen

• Versorgungsengpässe





Wie kann man sich schützen?

• E-Mail

• Internet

• Vorgaben

• Speichern

• Virenschutz

• Update



Digitale Betrugsdelikte – Begriffe

• Pishing

• Spam

• Scamming

• Social-Engineering



BACS Startseite

https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home.html


Die Plattform für Internetsicherheit

■E-Banking: So zahlen Sie Ihre Rechnungen sicher online

iBarry

https://www.ibarry.ch/de/


Wasserkreuzkraut



WKK in Blüte



WKK - Giftpflanze

■ ganze Pflanze ist sehr giftig +++ (nach CliniPharm CliniTox)

Giftstoff: Pyrrolizidin-Alkaloide; sind bitter

■ Nach der Toxikologin Jacqueline Kupper, Tierspital Zürich, fressen 

ältere Tiere WKK auf der Weide nur, wenn nichts Fressbares mehr 

vorhanden ist. Jüngere Tiere hingegen können ohne weiteres WKK 

fressen. 

■ Beim Heuen oder Silieren werden die Alkaloide NICHT abgebaut. 

Doch vermindert das Konservieren die Bitterkeit, so dass WKK 

gefressen wird.

■ Standort: in der Regel feuchte, nasse Wiesen

■ Keimzeit: ca. 10 Tage

■ Anzahl Samen: 1’000 bis 10’000 je Pflanze

■ Keimfähigkeit: Lichtkeimer, bis 10 Jahre



Untypischer Standort – nicht feucht



WWK und Jakobskreuzkraut



WKK in Weide



Erfahrungsbericht – Kleckelmoos Gais



Eine weitere Problempflanze

Einjährige Berufskraut - bekämpfen, bekämpfen, bekämpfen,…

Berufkraut

 



Apps und Websites 

zur Pflanzenbestimmung

■ Flora incognita 

■ Plant Net 

■ Flora helvetica Im

App Store 

nicht 

erhältlich



Apps und Websites 

zur Pflanzenbestimmung

■ iGräser

■ www.biofotoquiz.ch

■ www.infoflora.ch



Herdenschutz
■ Wolfsverbreitung in der Schweiz (KORA 2024)



Herdenschutzkurse im 2025

■ Dienstag, 18. März 2025, Nachmittag → Fokus Sömmerung

Betrieb Pius Neff, Appenzell Schlatt

 

■ Donnerstag, 27. März 2025, Nachmittag → Fokus Heimbetrieb

Betrieb Stefan und Robert Gantenbein, Speicher 
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Kurse 2025

Wichtige Daten im 2025
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■ 4. Februar, 13.30 – 16.00 Notfallcheckliste – wir sorgen vor

■ 8. Februar, 9.30 – 15.30 Hochstammschnitt- und Pflegekurs

■ 18. März, 13.30 – 16.00 Herdeschutzmassnahmen Theorie und Praxis, 

       Fokus Sömmerung

■ 27. März, 13.15 – 15.45 Herdeschutzmassnahmen Theorie und Praxis, 

       Fokus Heimbetrieb

■ 27. März, 13.30 – 15.30 Eine Mütze Schlaf – wie Sie Ihren Schlaf positiv  

       beeinflussen

■ 9. April, 20.00 – 21.30  Impulsreferat «Vereinsleben heute»

■ 16. April, 13.15 – 16.00  Mauserkurs für Bäuerinnen, Bauern und Kinder

■ 20. Juni, 20.00 – 21.30  Natürliche Mäuse- und Schädlingsbekämpfung

■ Sa im Juni, 8.30 – 12.00 Mähen mit der Sense und diese pflegen

■ August     Flurbegehung Futterbau



Seite 96



Programmanmeldung August 2025 mit 

neuem Programm (NikA)
■ Zugriff weiterhin über www.agate.ch

■ Genaue Anleitungen folgen vor der Programmanmeldung 2026 im 

August

■  Pilotkanton Schwyz hat die Programmanmeldung 2025 bereits 

erfolgreich im neuen Programm erhoben.
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http://www.agate.ch/


Erhebungen 2025

98

Das unterschriebene Betriebsdatenblatt ist bis am 24. Februar beim 

Landwirtschaftsamt einzureichen.

 

ACHTUNG: Betriebsdatenblatt kann nicht mehr beim Bezirk eingereicht werden.



Danke, dass ihr da wart!

Bei Fragen hilft euch das Landwirtschaftsamt immer gerne weiter!
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